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Amtliche Mitteilungen Nr. 26 vom 20.12.2019

Öffentliche Bekanntmachung
Meldung der Zählerstände von Gartenzählern 

sowie Brunnen- und Regenwasserzählern 
für die Abwassergebührenabrechnung 

Werte Bürgerinnen und Bürger,

die ewag Kamenz wird – wie jedes Jahr –  allen Hauseigentümern eine 
Selbstablesekarte zusenden und um Meldung der Zählerstände der 
Trinkwasser-Hauptzähler bitten. 
Die Stadtverwaltung Wittichenau wird die auf dieser Basis zum 31.12. 
hochgerechneten Zählerstände von der ewag Kamenz übernehmen und 
zur Berechnung der Abwassergebühren verwenden.

Diejenigen Grundstückseigentümer, die zusätzlich zum Hauptzäh-
ler der ewag noch einen privaten Wasserzähler haben, der für 
die Abwassergebührenabrechnung relevant ist (Garten-, 
Brunnen-,  Regenwasserzähler u.ä.), bitten wir um Ablesung 
des Zählerstandes zum Jahreswechsel und Meldung bis spätestens 
15.01.2020 an die Stadtverwaltung. 
Bei Gartenzählern kann die Ablesung und Meldung auch sofort erfol-
gen.

Sie können den Zählerstand unter Angabe des Ablesedatums telefo-
nisch melden (755-36), faxen (70256), mailen (simone.kuenze@wittich-
enau.de), in den Rathausbriefkasten einwerfen oder im Rathaus in der 
Poststelle oder in Zimmer 7 bei Frau Künze abgeben.

Wittichenau, 06.11.2019

Georg Brösan
Betriebsleiter des 
Eigenbetriebs Abwasser
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Öffentliche Bekanntmachung
über die Möglichkeit der Einsichtnahme

 in den  Beteiligungsbericht per 31.12.2018

Auf der Grundlage von § 99 Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der derzeit geltenden 
Fassung hat die Stadtverwaltung Wittichenau den Beteiligungs-
bericht per 31.12.2018 erstellt und dem Stadtrat vorgelegt.

Der Beteiligungsbericht gibt in komprimierter 
Form Auskunft über die wirtschaftliche Lage der 
privatwirtschaftlichen Unternehmen sowie Eigen-
betriebe und Zweckverbände, an denen die Stadt 
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Die Angaben des Beteiligungsberichts nach § 99 Abs. 2 Sächs-
GemO werden von der Gemeinde dauerhaft 
für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.
Die Einsichtnahme kann im Rathaus, Zimmer 7, bei Frau Künze 
zu folgenden Öffnungszeiten erfolgen:

montags 7.00 – 12.00 und 12.45  – 16.00 Uhr 
dienstags 7.00 – 12.00 und 12.45  – 16.00 Uhr 
mittwochs 7.00 – 12.00 und 12.45  – 16.00 Uhr 
donnerstags  7.00 – 12.00 und 12.45  – 18.00 Uhr
freitags 7.00 – 12.00 Uhr

Wittichenau, 16.12.2019

Markus Posch
Bürgermeister

Beschluss-Nr.  08 / 06 / 2019

Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt für das Flurstück 96 der 
Gemarkung Wittichenau Flur 8 gemäß § 34 Absatz 4 Nr. 3 BauGB die 
Aufstellung der Ergänzungssatzung „Kamenzer Straße 75a“. 

Erläuterung:
An der Kamenzer Straße soll mit der Aufstellung der o.g. Ergän-
zungssatzung Baurecht für ein weiteres Eigenheim in zweiter Reihe 
geschaffen werden. 

Beschluss-Nr.  09 / 06 / 2019

Der Stadtrat beschließt die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Gewerbepark Brischko“ für den in der Anlage dargestellten Teilbe-
reich des geltenden Bebauungsplanes. Geplant ist die Schaffung 
von Baurecht für mehrere Einfamilienhäuser am Außenrand des Ge-
werbegebietes. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs wird das Büro 
für Landschaftsarchitektur und Freiraumplanung Dipl.-Ing. Christine 
Tenne, Pulsnitzer Straße 6 in 01917 Kamenz beauftragt. 
Der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes ist ortsüblich 
bekanntzumachen.

Erläuterung:
Da der Bedarf an Flächen für den Eigenheimbau nach wie vor hoch 
ist, soll nun ein Teil des 2. Bauabschnitts des Gewerbeparks Brischko 
von Gewerbe- in Wohnbaufläche umgewidmet werden. Dabei sollen 
im südlichen Randbereich des 2. BA vier Eigenheimbaustellen ge-
schaffen werden. 

Wittichenau, 13.12.2019

Markus Posch
Bürgermeister
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            Freitag 10.01.2020      7.00 – 11.30 Uhr
            Montag 13.01.2020      7.00 – 12.00 und 12.45  – 15.30 Uhr 
            Dienstag 14.01.2020      7.00 – 12.00 und 12.45  – 15.30 Uhr 

Die Auslegung erfolgt in der Kämmerei, G.-Scholl-Str. 6.

Wittichenau, 17.12.2019

Woelke
Kämmerer 

Bekanntmachung 
der Öffentlichkeitsbeteiligung

Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“

 Bekanntmachung der Stadt Wittichenau nach § 3 Abs. 
2 Satz 2 BauGB über die öffentliche Auslage gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB des Entwurfes der Ergänzungssat-

zung „Rachlau - Mitte“ in der Fassung vom 04.12.2019

Der Stadtrat der Stadt Wittichenau hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 
den Entwurf der Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“ in der Fassung 
vom 04.12.2019 gebilligt und zur Offenlage bestimmt.
Das Plangebiet liegt auf Teilen des Flurstückes 42/1 der Gemarkung 
Rachlau Flur 1.

Der Entwurf der Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“ bestehend aus 
Planteil mit zeichnerischen und textlichen Festsetzungen, der Bestands-
plan sowie die Textliche Begründung zur Ergänzungssatzung vom 
04.12.2019 liegen

vom 19.Dezember 2019 bis einschließlich 10. Februar 2020

in der Stadtverwaltung Wittichenau, Markt 1, 02997 Wittichenau, Bau-
amt, Zimmer 5 zu den folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht öffent-
lich aus:

              Montag               7.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
              Dienstag             7.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
              Mittwoch             7.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
              Donnerstag         7.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
              Freitag                7.00 bis 12.00 Uhr.

 
Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit in den Entwurf der Ergän-
zungssatzung „Rachlau - Mitte“ mit allen oben erwähnten Teilen einzu-
sehen. Zusätzlich werden die Unterlagen gemäß § 4a Abs. 4 BauGB 
in das zentrale Internetportal des Landes Sachsen unter https://bu-
ergerbeteiligung.sachsen.de/portal eingestellt und zugänglich 
gemacht.

Die Aufstellung der Satzung erfolgt im vereinfachten Verfahren nach §13 
BauGB, ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB.

 Jedermann kann sich während der Auslagefrist über die Inhalte der Pla-
nung durch Einsichtnahme informieren und Stellungnahmen schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Wittichenau, Markt 1, 02997 Wittich-
enau vorbringen.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksichtigt bleiben.

 
Wittichenau, 17.12.2019

Markus Posch
Bürgermeister

Bekanntmachung
Aus dem Stadtwald ist Brennholz (Kiefer) 

in Selbstwerbung abzugeben. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der 
Revierdienststelle Wittichenau, Frau Kobalz, unter 

035792 59534 oder 017338 90 311.

Stadtverwaltung Wittichenau
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Öffentliche Bekanntmachung
einer Offenlegung über die Änderung 
von Daten des Liegenschaftskatasters

Das Amt für Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation hat Daten 
des Liegenschaftskatasters ge-ändert.

Gemeinde: Stadt Wittichenau

Betroffene Flurstücke

Gemarkung Spohla Flur 1 (5009): 53/2, 53/3, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 
54/5, 54/6, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 113/1, 113/2, 113/3, 
114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 126/1, 126/2, 
127/1, 127/2, 130/1, 130/2, 131, 132/1, 132/2, 135/1, 135/2, 136/1, 
136/2, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143/1, 
143/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 152/1, 152/2, 155/1, 
155/2, 156/1, 156/2, 158/1, 158/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 
165/2, 166/1, 166/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 175/1, 175/2, 176/1, 
176/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 183/1, 183/2, 184/1, 184/3, 187/2, 
187/4, 188/2, 188/4, 191/2, 191/4, 192, 193, 194/1, 194/2, 195/2, 199/1, 
199/2, 199/3, 200/1, 200/2, 200/3, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 211/1, 
211/2, 212/1, 212/2, 215/2, 215/3, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 
218/2, 219/1, 219/2, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223/1, 
223/2, 224/1, 224/2, 225/1, 225/2, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 
228/2, 229/1, 229/2, 231/1, 231/2, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 234/1, 
234/2, 235/1, 235/2, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 239/1, 
239/2, 240/1, 240/2
Gemarkung Spohla Flur 2 (5010): 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 508/1, 
508/2, 508/4, 509/1, 509/2, 509/3, 510/1, 510/3, 511/1, 511/3, 512/1, 
512/3, 515/1, 515/2, 525, 526/1, 526/2, 528/1, 528/2, 529, 532, 533/1, 
533/2, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 541, 546/1, 546/2, 547, 550/1, 551/1, 
551/2, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 557/2, 557/3, 558/1, 558/2, 561/1, 
561/2, 562/2, 562/5, 563/1, 563/2, 566/1, 566/2, 567/1, 567/2, 572/1, 
572/2, 573/1, 573/2, 576/1, 576/2, 577/1, 577/2, 580/1, 580/2, 581/1, 
581/2, 584/1, 584/2, 585/1, 585/2, 587/1, 587/2, 588/1, 588/2, 589/1, 
589/2, 591/1, 591/2, 592/1, 593/2, 594/1, 594/2, 596/1, 596/2, 597/1, 
597/2, 598/1, 598/2, 599/2, 600/1, 600/2, 601/2, 602/2, 603/1, 603/2, 
604/1, 604/2, 605/2, 605/3, 605/4, 606/3
Gemarkung Spohla Flur 4 (5012): 107/2, 108/2, 109/2, 110/2, 111/2, 
112/2, 113/2, 114/2, 115/2, 116/2, 117/2, 118/2, 119/2, 120/2, 121/2, 
122/2, 123/2, 124/2, 125/2, 126/2, 127/2, 128/2, 131/2, 133/2, 134/2, 
135/2, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/1, 142/3, 143/1, 
143/3, 144/2, 145/2, 146/2, 147/1, 147/3, 148/1, 148/3, 149/1, 149/3, 
150/1, 150/3, 151/1, 151/3, 152/1, 152/3, 153/1, 153/3, 154/2, 155/2, 
161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 
162/8, 162/9, 163/2, 163/3, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 
167/2, 168/1, 168/2

Art der Änderung

           1.     Zerlegung
           2.     Berichtigung fehlerhafter Bestandsdaten am Flurstück
           3.     Veränderung der tatsächlichen Nutzung 
                   mit Änderung der Wirtschaftsart
           4.     Berichtigung der Flächenangabe 

Allen Betroffenen wird die Änderung der Daten des Liegenschaftska-
tasters durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung zur 
Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus § 14 Abs.6 des Sächsi-
schen Vermessungs- und Katastergesetzes – SächsVermKatG¹.

Das Amt für Bodenordnung, Vermessung und Geoinformation ist nach 
§ 2 SächsVermKatG für die Füh-rung des Liegenschaftskatasters zu-
ständig.

Die Unterlagen liegen ab dem 

07.01.2020 bis zum 06.02.2020

in der Geschäftsstelle des Amtes für Bodenordnung, 

Vermessung und Geoinformation

des Landratsamtes Bautzen

zur Einsichtnahme bereit. Nach § 14 Abs.6 Satz 5 SächsVermKatG gilt 
die Änderung der Daten des Liegenschaftskatasters 7 Tage nach Ablauf 
der Offenlegungsfrist als bekannt gegeben. weiter Seite 5
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Für Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, Gar-
nisonsplatz 9, 01917 Kamenz wäh-rend der Öffnungszeiten Dienstag 
und Donnerstag von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr und telefonisch unter 03591 
5251-62001 zur Verfügung. Sie haben in unserer Geschäftsstelle auch 
die Möglichkeit, die Fortführungs-nachweise und die weiteren Unterla-
gen zu den Änderungen einzusehen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die Berichtigung fehlerhafter Bestandsdaten am Flurstück und Zerle-
gung stellen Verwaltungsakte dar, gegen die die Betroffenen innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen können. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Bau-
tzen mit Sitz in Bautzen oder beim Staatsbetrieb Geobasisinformation 
und Vermessung Sachsen mit Sitz in Dresden einzulegen.

Kamenz, den 03.12.2019
Karola Richter
Amtsleiterin

¹ Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) 
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 24. Mai 2019 (SächsGVBl. S. 431) geändert worden 

Grußwort zum Jahreswechsel

von Bürgermeister der Stadt Bad Honnef Otto Neuhoff
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auch in diesem Jahr haben sich für uns in der Stadt sichtbare Verände-
rungen vollzogen. Die vielen Baustellen sind ein deutliches Symbol für 
den Sanierungsstau, der über die Jahrzehnte entstanden ist, und die 
hohe Investitionstätigkeit, die mit der Beseitigung verbunden ist.
Augenfällig dabei mitten in der Stadt: die Sanierung des Kurhauses, 
das nach Karneval planmäßig wieder öffnen wird. In Aegidienberg wird 
2020 die Baumaßnahme für das neue Lehrschwimmbecken starten. Be-
reits Anfang Oktober eingeweiht wurde das Begegnungshaus vor der 
Theodor-Weinz-Grundschule – es steht der Bürgerschaft, vor allem der 
Jugend offen und wertet das Ensemble von Schule und Joseph-Belling-
hausen-Sporthalle zu einem funktionsfähigen Stadtteilzentrum auf.
Die Entwicklung unserer Innenstadt ist eingeleitet:
- Die Aufwertung unserer Innenstadt ist Gegenstand eines Planungswett-
bewerbs gewesen. Die Umsetzung der Ideen aus dem Innenstadtwett-
bewerb und die neuen, in Planung befindlichen Entwicklungsprojekte 
„Am Saynschen Hof“ mit einer neuen Passage in die Fußgängerzone mit 
Wohn- und Geschäftsnutzung werden die Lebendigkeit des Zentrums 
steigern und auch Raum für den ersehnten Vollsortimenter bieten.
- Gemeinsam mit unserer Seniorenvertretung haben wir rund um das 
Zentrum die Barrierefreiheit von Wegen und Bürgersteigen getestet und 
erste Stolperfallen beseitigt. Weitere Maßnahmen werden folgen.
Wichtige Grundlage für die Investitionsfähigkeit und Fördermittel war das 
Verlassen der Haushaltssicherung im Jahre 2017 und das „Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept“. Rat, Verwaltung und Bürgerschaft haben 
dieses Ziel durch ihre Arbeit und Mithilfe gemeinsam erreicht. Darauf 
können wir stolz sein.
Die Herausforderungen bleiben: Klimaschutz wird auch als Teil der Ver-
waltungsarbeit immer wichtiger. Vom Fuhrpark der Verwaltung oder per-
sönliche Angebote der Energieagentur für die Bürgerinnen und Bürger 
über Baumaßnahmen oder Kanal- und Straßenausbau bis weit in den 
Kinderbildungsbereich werden Klimaund Umweltschutzaspekte verstärkt. 
Das Veranstaltungs-Highlight im Sommer war das „Lebensfreudefesti-
val“ im Reitersdorfer Park. Es wurde von den Vereinen maßgeblich mit 
konzipiert und gemeinsam mit der Verwaltung umgesetzt. Das Engage-
ment unserer Bürgerschaft innner- und außerhalb der Vereine ist eine 
große Bereicherung für das Leben in unserer Stadt.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, kultureller Höhepunkt im nächsten Jahr 
ist das Beethovenjahr („BTHVN 2020“). Bad Honnef ist mit einem an-
spruchsvollen Programm dabei. Der Höhepunkt wird sicher das Festwo-
chenende vom 4. – 7. Juni auf der frisch sanierten Insel sein. Die Infos 
gibt’s auf der städtischen Webseite, die Karten sind sicher auch eine 
gute Option für Weihnachten.
Zuerst wünsche ich Ihnen schöne und friedvolle Festtage sowie Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit im Jahr 2020.
Bad Honnef, im Dezember 2019

Ihr Otto Neuhoff
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MALTESER HILFSDIENST

Sankt-Petersburg                                                                   St. Petersburg, am 17.12.2019

Liebe Wittichenauer,
liebe junge und erfahrene Mitglieder und Helfer der Initiative „Christliche Eltern“,
sehr geehrter Herr Kaplan und liebe Pfarrjugend, liebe Mitglieder des Kolpingswerkes.

Schon wieder können unsere Herzen triumphieren: dem stürmischen Wind und regne-
rischem Wetter habt Ihr Eure entschlossene Nächstenliebe entgegengesetzt! 

Die Bilder von nassen Kopfsteinpflaster und Sitzbänke, wie auch warmen Mützen und Ja-
cken der Marktbesucher beweisen deutlich die Herausforderungen für alle denen, die an 
jenem Samstag gute Laune selber behalten und diese reichlich mit anderen teilen sollten. 
Und das hat Euch definitiv gelungen: der solide Betrag  von 5.000€ ist vom Wittichenauer 
Volk zugunsten bedürftiger Petersburger Familien gespendet worden!

Während ich Euch diese Zeilen schreibe, kamen Telefonate von staatlichen Sozialeinrich-
tungen mit traurigen Geschichten von zwei wohnungslos gewordenen Müttern mit jeweils 
einem und zwei Kleinkindern, für die dringend eine Notunterkunft organisiert werden soll. 
Gerade solchen und anderen Familien in Not werden wir dank Eurer Hilfsbereitschaft das 
schreckliche Los der Mittel- und Obdachlosigkeit ersparen können!

Im Namen meiner Kollegen, aber vorerst im Namen allen denen, für die 
der Stand unter großherzigem Motto „St. Petersburg beginnt bei uns“  
aufgebaut und mit vollem Einsatz samt Kuchen, Gebäck, Glühwein und 
Bier betrieben war, DANKE ICH EUCH ALLEN !

Wie das Licht und schönes Schmuck der beiden Marktbuden Wärme 
und Gastfreundschaft ausstrahlen, möge Euch wie Eure Familienan-
gehörige und Freunde das Licht der Göttlichen Liebe durch das Leben 
führen und begleiten!

Mit großer Portion Liebe 
zu Wittichenau aus 
fernem St. Petersburg,

Tymkova Irina
im Namen
Malteser St. Petersburg.
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